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RESOLUTION 65/264 

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 28. Januar 2011, ohne Abstimmung, auf der Grund-
lage des Resolutionsentwurfs A/65/L.59 und Add.1, eingebracht von: Japan, Jemen (im Namen 
der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), 
Mexiko, Russische Föderation. 
 
 

65/264. Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der humanitären Hilfe bei 
Naturkatastrophen, von der Nothilfe zur Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezember 1991, deren Anlage die 
Leitlinien für die stärkere Koordinierung der humanitären Nothilfe des Systems der Verein-
ten Nationen enthält, sowie aller ihrer Resolutionen über die internationale Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der humanitären Hilfe bei Naturkatastrophen, von der Nothilfe zur 
Entwicklung, und unter Hinweis auf die Resolutionen der humanitären Angelegenheiten 
gewidmeten Tagungsteile der Arbeitstagungen des Wirtschafts- und Sozialrats, 

 sowie erneut erklärend, dass bei der Gewährung humanitärer Hilfe die Grundsätze 
der Neutralität, der Menschlichkeit, der Unparteilichkeit und der Unabhängigkeit gelten, 

 ferner in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo8, des Hyogo-Rahmenaktionsplans 
2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Kata-
strophen9 sowie der gemeinsamen Erklärung der Sondertagung über die Katastrophe im 
Indischen Ozean: Risikominderung für eine sicherere Zukunft10, die auf der vom 18. bis 
22. Januar 2005 in Kobe (Hyogo, Japan) abgehaltenen Weltkonferenz für Katastrophenvor-
sorge verabschiedet wurden, 

 in zuversichtlicher Erwartung der dritten Tagung der Weltweiten Plattform zur Ver-
ringerung des Katastrophenrisikos, die vom 8. bis 13. Mai 2011 in Genf stattfinden wird, 
des Berichts der anstehenden Halbzeitüberprüfung des Hyogo-Rahmenaktionsplans und 
des 2011 vorzulegenden Globalen Sachstandsberichts über die Verringerung des Katastro-
phenrisikos, 

 betonend, dass der betroffene Staat die Hauptverantwortung für die Einleitung, die 
Organisation, die Koordinierung und die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen in 
seinem Hoheitsgebiet sowie für die Erleichterung der Arbeit der humanitären Organisatio-
nen bei der Begrenzung der Folgen von Naturkatastrophen trägt, 

 sowie betonend, dass alle Staaten dafür verantwortlich sind, Anstrengungen zur Ver-
ringerung des Katastrophenrisikos, namentlich durch Vorbereitung auf Katastrophenfälle, 
sowie zur Katastrophenbewältigung und frühzeitigen Wiederherstellung zu unternehmen, 
um die Auswirkungen von Naturkatastrophen möglichst gering zu halten, und gleichzeitig 
anerkennend, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist, um die betroffenen Län-
der, deren diesbezügliche Kapazitäten möglicherweise beschränkt sind, bei ihren Anstren-
gungen zu unterstützen, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die wachsenden Herausforderungen, 
die sich angesichts der Auswirkungen der globalen Probleme, namentlich der Konsequen-
zen des Klimawandels, der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise und der humanitären 
Auswirkungen der weltweiten Nahrungsmittelkrise und der anhaltenden Ernährungsunsi-
cherheit für die Mitgliedstaaten und für die Reaktionsfähigkeit der Vereinten Nationen im 
humanitären Bereich zur Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen ergeben, 

_______________ 
8 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1. 
9 Ebd., Resolution 2. 
10 A/CONF.206/6 und Corr. 1, Anhang II. 
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 besorgt über die Herausforderungen, die sich aufgrund des Ausmaßes mancher Na-
turkatastrophen insbesondere für die Kapazitäten und die Koordinierung des Systems für 
humanitäre Maßnahmen stellen, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass arme ländliche und städtische 
Gemeinwesen in den Entwicklungsländern am stärksten von den Auswirkungen des erhöh-
ten Katastrophenrisikos betroffen sind, 

 Kenntnis nehmend von den Auswirkungen der rasanten Verstädterung im Kontext von 
Naturkatastrophen und in der Erkenntnis, dass die Städte, um auf Katastrophenfälle vorbe-
reitet zu sein und sie zu bewältigen, geeignete Strategien zur Verringerung des Katastro-
phenrisikos, so auch bei der Stadtplanung, Strategien für die frühzeitige Wiederherstellung, 
die von der ersten Phase der Hilfseinsätze an umgesetzt werden, sowie Rehabilitations- 
und Entwicklungsstrategien benötigen, 

 feststellend, dass bei den meisten Katastrophen die örtlichen Gemeinwesen als erste 
reagieren müssen, die entscheidende Rolle unterstreichend, die den in den Ländern vor-
handenen Kapazitäten bei der Verringerung des Katastrophenrisikos, einschließlich der 
Vorbereitung auf Katastrophenfälle, sowie bei der Katastrophenbewältigung und der Wie-
derherstellung zukommt, und anerkennend, dass die Mitgliedstaaten bei ihren Anstrengun-
gen zum Auf- und Ausbau der nationalen und lokalen Kapazitäten, die für eine verbesserte 
Bereitstellung humanitärer Hilfe insgesamt wesentlich sind, unterstützt werden müssen, 

 in Anbetracht der hohen Zahl der von Naturkatastrophen betroffenen Personen, zu 
denen in dieser Hinsicht auch Binnenvertriebene gehören, und der Notwendigkeit, den 
humanitären Bedürfnissen Rechnung zu tragen, die sich aus den durch Naturkatastrophen 
verursachten Binnenvertreibungen in der ganzen Welt ergeben, 

 bekräftigend, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist, um die betroffenen 
Staaten beim Umgang mit Naturkatastrophen in allen Phasen, insbesondere bei der Vorbe-
reitung auf Katastrophenfälle, der Katastrophenbewältigung und in der Frühphase der Wie-
derherstellung, zu unterstützen, und wie wichtig der Ausbau der Kapazitäten der betroffe-
nen Länder zur Katastrophenbewältigung ist, 

 in Anerkennung der Fortschritte der Plattform der Vereinten Nationen für raum-
fahrtgestützte Informationen für Katastrophenmanagement und Notfallmaßnahmen 
(UN-SPIDER) bei ihrer Mission, den Mitgliedstaaten nahelegend, auf freiwilliger Basis 
jede erforderliche Unterstützung, einschließlich finanzieller Art, für UN-SPIDER bereitzu-
stellen, damit die Plattform ihren Arbeitsplan für 2010-2011 durchführen kann, und erneut 
erklärend, wie wichtig es ist, die internationale Koordinierung und Zusammenarbeit im 
Bereich des Katastrophenmanagements und der Notfallmaßnahmen weltweit zu verbes-
sern, indem es allen Ländern ermöglicht wird, verstärkt auf weltraumgestützte Dienste zu-
zugreifen und sie zu nutzen, und indem der Kapazitätsaufbau und die institutionelle Stär-
kung im Bereich des Katastrophenmanagements, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, gefördert werden, 

 Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, den Globalen Rahmen für Klimadienstleistun-
gen zu schaffen, der auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Klimainformationen und 
-prognosen für das Management von Klimarisiken und die Anpassung an Klimavariabilität 
und Klimawandel entwickeln und bereitstellen soll, und seiner Verwirklichung mit Interes-
se entgegensehend, 

 unter Begrüßung der wichtigen Rolle der Mitgliedstaaten, einschließlich Entwick-
lungsländern, die den von Naturkatastrophen heimgesuchten Ländern und Völkern anhal-
tend und großzügig die notwendige Hilfe gewährt haben, 

 in Anerkennung der bedeutenden Rolle, die die nationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Gesellschaften als Teil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
auf den Gebieten vorbereitende Maßnahmen und Risikominderung, Katastrophenbewälti-
gung, Rehabilitation und Entwicklung übernehmen, 
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 betonend, dass das Problem der Verwundbarkeit angegangen werden muss und die 
Risikominderung, einschließlich vorbereitender Maßnahmen, in alle Phasen des Manage-
ments von Naturkatastrophen, des Wiederaufbaus nach einer Naturkatastrophe und der 
Entwicklungsplanung einbezogen werden muss, 

 in Anbetracht dessen, dass die Bemühungen um die Herbeiführung wirtschaftlichen 
Wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung und um die Erreichung der international 
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, durch 
Naturkatastrophen beeinträchtigt werden können, sowie im Hinblick auf den positiven Bei-
trag, den diese Bemühungen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung ge-
genüber solchen Katastrophen leisten können, 

 sowie in der Erkenntnis, dass eine klare Verbindung zwischen Nothilfe, Rehabilita-
tion und Entwicklung besteht, dass Nothilfe auf eine dem Wiederaufbau und der langfristi-
gen Entwicklung förderliche Weise gewährt werden muss, um einen reibungslosen Über-
gang von der Hilfe zur Rehabilitation und zur Entwicklung sicherzustellen, und dass Not-
maßnahmen als Schritt auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung angesehen werden sol-
len, 

 in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtig die Rolle der Entwicklungsorgani-
sationen ist, wenn es darum geht, die nationalen Anstrengungen zur Begrenzung der Fol-
gen von Naturkatastrophen zu unterstützen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs11; 

 2. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die zunehmenden Folgen von Na-
turkatastrophen, durch die es weltweit zu massiven Verlusten an Menschenleben und Sach-
werten kommt, insbesondere in verwundbaren Gesellschaften, die nicht über ausreichende 
Kapazitäten zur wirksamen Milderung der schädlichen sozialen, wirtschaftlichen und öko-
logischen Langzeitfolgen von Naturkatastrophen verfügen; 

 3. fordert die Staaten auf, die Erklärung von Hyogo8 und den Hyogo-Rahmenak-
tionsplan 2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen ge-
gen Katastrophen9 vollständig umzusetzen, insbesondere die Verpflichtungen zur Gewäh-
rung von Hilfe für katastrophengefährdete Entwicklungsländer und von Katastrophen 
heimgesuchte Staaten, die sich in der Übergangsphase zu einer nachhaltigen physischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Erholung befinden, zugunsten von Risikominderungsaktivi-
täten bei der Katastrophennachsorge und von Rehabilitationsprozessen; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten Nationen und die anderen 
maßgeblichen Akteure im humanitären und im Entwicklungsbereich auf, den Hyogo-
Rahmenaktionsplan beschleunigt durchzuführen, betont die Förderung und Stärkung der 
vorbereitenden Maßnahmen für Katastrophen auf allen Ebenen, insbesondere in gefährde-
ten Gebieten, und ermutigt sie, die Finanzierung und Zusammenarbeit zugunsten der Maß-
nahmen zur Verringerung des Katastrophenrisikos, einschließlich der Vorbereitung auf Ka-
tastrophenfälle, zu steigern; 

 5. fordert alle Staaten auf, erforderlichenfalls die notwendigen gesetzgeberischen 
und sonstigen geeigneten Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkata-
strophen zu ergreifen beziehungsweise weiterhin wirksam durchzuführen und Strategien 
zur Verringerung des Katastrophenrisikos zum Teil ihrer Entwicklungsplanung zu machen, 
und ersucht die internationale Gemeinschaft in dieser Hinsicht, den Entwicklungs- sowie 
den Transformationsländern erforderlichenfalls auch künftig behilflich zu sein; 

 6. ist sich dessen bewusst, dass der globale Klimawandel neben anderen Faktoren 
zur Zunahme der Schwere und Häufigkeit von Naturkatastrophen beiträgt, was das Risiko 

_______________ 
11 A/65/356. 
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von Naturkatastrophen erhöht, und ermutigt in dieser Hinsicht die Mitgliedstaaten sowie 
die zuständigen regionalen und internationalen Organisationen, im Einklang mit ihrem je-
weiligen Mandat die Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels zu 
unterstützen und die Verringerung des Katastrophenrisikos und die Frühwarnsysteme zu 
stärken, um die humanitären Folgen von Naturkatastrophen möglichst gering zu halten, so 
auch durch die Bereitstellung von Technologie und von Unterstützung für den Kapazitäts-
aufbau in den Entwicklungsländern; 

 7. begrüßt die auf regionaler und nationaler Ebene eingeleiteten Initiativen zur 
Umsetzung der Leitlinien für die innerstaatliche Erleichterung und Regulierung der inter-
nationalen Katastrophenhilfe und ersten Wiederaufbauhilfe, die auf der vom 26. bis 
30. November 2007 in Genf abgehaltenen dreißigsten Internationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmond-Konferenz verabschiedet wurden, und ermutigt die Mitgliedstaaten und gegebe-
nenfalls die Regionalorganisationen, weitere Schritte zur Stärkung der operativen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die internationale Katastrophenhilfe zu unternehmen 
und dabei nach Bedarf die Leitlinien zu berücksichtigen; 

 8. begrüßt außerdem die wirksame Zusammenarbeit zwischen den betroffenen 
Staaten, den zuständigen Organen des Systems der Vereinten Nationen, den Geberländern, 
den regionalen und internationalen Finanzinstitutionen, anderen zuständigen Organisatio-
nen wie der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung sowie der Zivilgesell-
schaft bei der Koordinierung und Bereitstellung von Soforthilfe und unterstreicht, dass 
diese Zusammenarbeit und Hilfe im gesamten Verlauf der Hilfseinsätze und der mittel- und 
langfristigen Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen so fortgesetzt werden müssen, 
dass die Verwundbarkeit gegenüber künftigen Naturgefahren gemindert wird; 

 9. bekundet erneut ihre Entschlossenheit, mit Vorrang die Anstrengungen zu unter-
stützen, welche die Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, unternehmen, um ihre 
Kapazitäten auf allen Ebenen zur Verringerung des Katastrophenrisikos, zur Vorbereitung 
auf Naturkatastrophen, zur raschen Reaktion und zur Begrenzung der Folgen auszubauen; 

 10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Einklang mit dem Hyogo-
Rahmenaktionsplan Frühwarnsysteme sowie Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastro-
phenfälle und zur Risikominderung auf allen Ebenen zu erarbeiten, zu aktualisieren und zu 
stärken, unter Berücksichtigung ihrer eigenen Gegebenheiten und Kapazitäten und gege-
benenfalls in Abstimmung mit den relevanten Akteuren, und ermutigt die internationale 
Gemeinschaft und die zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen, die diesbezügli-
chen nationalen Anstrengungen auch weiterhin zu unterstützen; 

 11. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Ausarbeitung ihrer nationalen Plattformen für 
Katastrophenvorsorge und deren Vorlage an das Sekretariat der Internationalen Strategie 
zur Katastrophenvorsorge im Einklang mit dem Hyogo-Rahmenaktionsplan zu erwägen, 
und ermutigt die Staaten außerdem, zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen; 

 12. betont, dass im Hinblick auf die weitere Erhöhung der Wirksamkeit der humani-
tären Hilfe besondere Anstrengungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit un-
ternommen werden sollen, um die Nutzung der nationalen und lokalen sowie bei Bedarf 
der regionalen und subregionalen Kapazitäten zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle und 
zu deren Bewältigung, die in größerer Nähe zum Katastrophenort sowie effizienter und zu 
geringeren Kosten zur Verfügung gestellt werden können, weiter zu verstärken und auszu-
bauen; 

 13. betont in diesem Zusammenhang außerdem, wie wichtig es ist, dass die interna-
tionale Zusammenarbeit bei der raschen Bereitstellung humanitärer Hilfe in allen Phasen 
einer Katastrophe, von der Nothilfe und Wiederherstellung bis zur Entwicklung, verstärkt 
wird, insbesondere durch den wirksamen Einsatz multilateraler Mechanismen sowie durch 
die Bereitstellung angemessener Ressourcen; 



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss 

12 
 

 14. ermutigt alle Mitgliedstaaten, den Transit der im Rahmen internationaler Bemü-
hungen erbrachten humanitären Nothilfe und Entwicklungshilfe möglichst zu erleichtern, 
einschließlich während der Übergangsphase von der Nothilfe zur Entwicklung, im vollen 
Einklang mit den Bestimmungen der Resolution 46/182 und ihrer Anlage und unter voller 
Achtung der humanitären Grundsätze der Menschlichkeit, der Neutralität, der Unpartei-
lichkeit und der Unabhängigkeit und ihrer Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ein-
schließlich des humanitären Völkerrechts; 

 15. nimmt Kenntnis von der Empfehlung des Generalsekretärs12 und beschließt, das 
Zentralregister der Katastrophenmanagement-Kapazitäten nicht weiterzuführen; 

 16. bekräftigt die wichtige Rolle, die dem Sekretariats-Amt für die Koordinierung 
humanitärer Angelegenheiten als Koordinierungsstelle innerhalb des gesamten Systems der 
Vereinten Nationen für die Förderung und Koordinierung der humanitären Hilfstätigkeit 
der humanitären Organisationen der Vereinten Nationen und anderer humanitärer Partner 
zukommt; 

 17. begrüßt im Hinblick auf die weitere Erhöhung der Wirksamkeit der humanitären 
Hilfe die Einbeziehung von Sachverständigen aus katastrophengefährdeten Entwicklungs-
ländern in das Katastrophenabschätzungs- und Koordinierungssystem der Vereinten Natio-
nen sowie die Tätigkeit der Internationalen Beratungsgruppe für Such- und Rettungsdiens-
te zur Unterstützung dieser Länder bei der Stärkung ihrer Such- und Rettungskapazitäten 
in Städten und der Einrichtung von Mechanismen zur besseren Koordinierung der nationa-
len und internationalen Reaktion vor Ort; 

 18. erinnert an ihre Resolution 57/150 vom 16. Dezember 2002 „Verbesserung der 
Wirksamkeit und Koordinierung der internationalen Hilfe für Such- und Rettungsmaß-
nahmen in Städten“ und begrüßt die Abhaltung der ersten globalen Tagung der Internatio-
nalen Beratungsgruppe für Such- und Rettungsdienste vom 14. bis 16. September 2010 in 
Kobe (Japan); 

 19. legt den Mitgliedstaaten, dem System der Vereinten Nationen und den anderen 
humanitären Akteuren eindringlich nahe, bei der Entwicklung und Umsetzung von Strate-
gien für die Verringerung des Katastrophenrisikos, die Vorbereitung auf Katastrophenfälle, 
die humanitäre Hilfe und die frühzeitige Wiederherstellung die spezifischen und differen-
zierten Folgen von Naturkatastrophen in ländlichen wie in städtischen Gebieten zu berück-
sichtigen und dabei den Schwerpunkt insbesondere auf die Deckung der Bedürfnisse der 
Menschen zu legen, die in katastrophengefährdeten armen ländlichen und städtischen Ge-
bieten leben; 

 20. erkennt an, dass Informations- und Telekommunikationstechnologien eine wich-
tige Rolle bei der Katastrophenbewältigung spielen können, ermutigt die Mitgliedstaaten, 
Telekommunikationskapazitäten für die Reaktion auf Notfälle aufzubauen, und ermutigt 
die internationale Gemeinschaft, die Anstrengungen der Entwicklungsländer auf diesem 
Gebiet bei Bedarf zu unterstützen, so auch in der Wiederherstellungsphase; 

 21. legt den Mitgliedstaaten nahe, sofern sie dem Übereinkommen von Tampere 
über die Bereitstellung von Telekommunikationsmitteln für Katastrophenschutz und Ka-
tastrophenhilfseinsätze13 noch nicht beigetreten sind beziehungsweise es noch nicht ratifi-
ziert haben, dies in Erwägung zu ziehen; 

 22. befürwortet, soweit angebracht, den weiteren Einsatz von weltraum- und boden-
gestützten Fernerkundungstechniken, einschließlich der im Rahmen von UN-SPIDER be-

_______________ 
12 Ebd., Ziff. 84. 
13 United Nations, Treaty Series, Vol. 2296, Nr. 40906. Amtliche deutschsprachige Fassungen: LGBl. 2011 
Nr. 429; AS 2011 3839. 
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reitgestellten Techniken, sowie den Austausch geografischer Daten für die Vorbeugung, die 
Begrenzung und das Management von Naturkatastrophen und bittet die Mitgliedstaaten, 
auch weiterhin ihre Unterstützung zu gewähren, damit die Vereinten Nationen ihre Kapa-
zitäten auf dem Gebiet der über Satelliten bezogenen geografischen Informationen für die 
Frühwarnung, die Vorbereitung auf Katastrophenfälle, die Katastrophenbewältigung und 
die frühzeitige Wiederherstellung konsolidieren können; 

 23. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen und die internationalen Finanzinstitutionen, die globalen Kapazitäten für eine nach-
haltige Katastrophennachsorge in Bereichen wie der Koordinierung mit traditionellen und 
nichttraditionellen Partnern, der Ermittlung und Verbreitung der gewonnenen Erfahrungen, 
der Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Mechanismen zur Ermittlung des Nach-
sorgebedarfs, der Strategie- und Programmentwicklung und der Einbeziehung der Risiko-
minderung in alle Nachsorgeprozesse auszubauen, und begrüßt die derzeit zu diesem 
Zweck unternommenen Bemühungen; 

 24. ermutigt die Mitgliedstaaten und das System der Vereinten Nationen, nationale 
Initiativen zu unterstützen, die den möglichen unterschiedlichen Auswirkungen von Natur-
katastrophen auf die betroffene Bevölkerung Rechnung tragen, einschließlich durch die 
Erhebung und Analyse von unter anderem nach Geschlecht, Alter und Behinderung aufge-
schlüsselten Daten, auch unter Verwendung vorhandener, von den Staaten vorgelegter An-
gaben, und durch die Entwicklung von Instrumenten, Methoden und Verfahren, die zu ei-
ner zeitnäheren und nützlicheren ersten Bedarfsermittlung führen; 

 25. fordert die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen auf, gegebenen-
falls im Benehmen mit den Mitgliedstaaten die Evidenzgrundlage für die humanitäre Hilfe 
zu stärken, indem sie gemeinsame Mechanismen weiterentwickeln, um die Qualität, die 
Transparenz und die Zuverlässigkeit der gemeinsamen humanitären Bedarfsermittlung zu 
verbessern und dabei weitere Fortschritte zu erzielen, um ihre Leistung bei der Erbringung 
von Hilfe zu bewerten und sicherzustellen, dass diese Organisationen die humanitären Res-
sourcen möglichst wirksam einsetzen; 

 26. betont, wie wichtig die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Ent-
scheidungsprozessen und die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechterperspektive 
bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Strategien für die Verringerung des Katastro-
phenrisikos, die Vorbereitung auf Katastrophenfälle, die Katastrophenbewältigung und die 
Wiederherstellung nach Katastrophen sind, und ersucht den Generalsekretär in dieser Hin-
sicht, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass die Geschlechterperspektive bei allen Aspekten 
humanitärer Maßnahmen und Aktivitäten durchgängiger berücksichtigt wird; 

 27. ermutigt die Mitgliedstaaten und die zuständigen regionalen und internationalen 
Organisationen, bewährte Praktiken für die Verbesserung der Vorbereitung auf Katastro-
phenfälle, der Katastrophenbewältigung und der frühzeitigen Wiederherstellung zu ermit-
teln und diese stärker zu verbreiten sowie gegebenenfalls erfolgreiche örtliche Initiativen 
auszuweiten; 

 28. ersucht das System der Vereinten Nationen, seine Koordinierung der Katastro-
phennachsorgemaßnahmen von der Nothilfe zur Entwicklung zu verbessern, unter ande-
rem durch verstärkte institutionelle Maßnahmen sowie Maßnahmen der Koordinierung und 
strategischen Planung im Bereich der Katastrophennachsorge zur Unterstützung der natio-
nalen Behörden; 

 29. fordert die zuständigen humanitären Organisationen und Entwicklungsorganisa-
tionen der Vereinten Nationen auf, sich weiterhin darum zu bemühen, die Kontinuität und 
Berechenbarkeit ihrer Reaktionsmaßnahmen zu gewährleisten und die Koordinierung der 
Wiederherstellungsprozesse zur Unterstützung der Anstrengungen der nationalen Behörden 
weiter zu verbessern; 
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 30. fordert das System der Vereinten Nationen und die anderen humanitären Akteu-
re auf, die Instrumente und Dienste zur Unterstützung einer stärkeren Verringerung des 
Katastrophenrisikos, insbesondere zur Vorbereitung auf den Katastrophenfall, sowie der 
frühzeitigen Wiederherstellung besser zu verbreiten; 

 31. fordert die zuständigen humanitären Organisationen und Entwicklungsorganisa-
tionen der Vereinten Nationen auf, in Absprache mit den Mitgliedstaaten die Instrumente 
und Mechanismen zu stärken, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Bedürfnisse in 
der Frühphase der Wiederherstellung und die dafür gewährte Unterstützung in die Planung 
und Durchführung der Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle, der humanitä-
ren Maßnahmen beziehungsweise der Aktivitäten auf dem Gebiet der Entwicklungszusam-
menarbeit integriert werden; 

 32. erkennt an, dass weitere Finanzmittel für frühzeitige Wiederherstellungsmaß-
nahmen bereitgestellt werden sollen, und ermutigt zur raschen Bereitstellung flexibler und 
berechenbarer Finanzmittel für frühzeitige Wiederherstellungsmaßnahmen, so auch über 
bestehende humanitäre Mechanismen; 

 33. ermutigt das System der Vereinten Nationen und die anderen zuständigen Ak-
teure im humanitären und im Entwicklungsbereich, die humanitären und die residierenden 
Koordinatoren zu unterstützen, um sie verstärkt in die Lage zu versetzen, unter anderem 
der Gastregierung bei der Durchführung von Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastro-
phenfälle beizustehen und in Unterstützung der nationalen Anstrengungen die vorbereiten-
den Maßnahmen der Landesteams zu koordinieren, und ermutigt außerdem das System der 
Vereinten Nationen und die anderen zuständigen humanitären Akteure, ihre Fähigkeit zur 
raschen und flexiblen Entsendung humanitärer Fachkräfte im Hinblick auf die Unterstüt-
zung von Regierungen und Landesteams unmittelbar nach einer Katastrophe weiter zu 
stärken; 

 34. hebt die Notwendigkeit hervor, ausreichende, flexible und nachhaltige Ressour-
cen für Wiederherstellungs-, Vorbereitungs- und Risikominderungsmaßnahmen bei Kata-
strophen zu mobilisieren, um einen berechenbaren und raschen Zugang zu Ressourcen für 
humanitäre Hilfe in Notfällen zu gewährleisten, die durch mit Naturgefahren einhergehen-
de Katastrophen verursacht werden; 

 35. begrüßt die Leistungen des Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsituationen 
und seinen Beitrag zur Förderung und Verbesserung frühzeitiger humanitärer Maßnahmen, 
fordert alle Mitgliedstaaten auf und bittet den Privatsektor und alle in Betracht kommenden 
Personen und Institutionen, die Erhöhung ihrer freiwilligen Beiträge an den Fonds zu er-
wägen und in diesem Rahmen nach Möglichkeit mehrjährige und frühzeitige Mittelzusa-
gen abzugeben, und betont, dass die Beiträge zusätzlich zu den bereits abgegebenen Zusa-
gen zugunsten humanitärer Programme und nicht zulasten der für die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellten Mittel geleistet werden sollen; 

 36. bittet die Mitgliedstaaten, den Privatsektor und alle in Betracht kommenden 
Personen und Institutionen, freiwillige Beiträge an sonstige Mechanismen zur Finanzie-
rung humanitärer Hilfe zu erwägen; 

 37. ersucht den Generalsekretär, sich weiter für die Verbesserung der internationa-
len Maßnahmen zur Bewältigung von Naturkatastrophen einzusetzen, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten und in seinen 
Bericht Empfehlungen darüber aufzunehmen, wie sichergestellt werden kann, dass die 
humanitäre Hilfe so bereitgestellt wird, dass sie den Übergang von der Nothilfe zur Ent-
wicklung unterstützt, sowie darüber, welche Erkenntnisse aus der Stärkung der Koordinie-
rung und der Reaktionskapazitäten gewonnen wurden, wenn es um Naturkatastrophen gro-
ßen Ausmaßes geht. 
 
 




